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A N N  E X  2

Aufzeichnung des französischen Botschafters in Moskau, J. Herbette

Extrait
Conférence du désarmement. Moscou, 23 décembre 1925

Tout en affirmant catégoriquement le désir du Gouvernement des Soviets de participer à la Confé
rence préparatoire, la presse soviétique signale que dans les conditions actuelles de ses relations 
avec la Suisse, il serait difficile à la Russie d’envoyer des Représentants à Genève ou dans toute 
autre ville de la Confédération.

D’après M. Rakowsky, le Gouvernement de l’U.R.S.S. n’a pas oublié que le Gouvernement fédé
ral n’avait pas encore exprimé de regrets pour le meurtre de Vorowsky. Cette difficulté pourrait être 
aplanie si la Suisse, sous une forme qui reste à déterminer, consentait à faire à ce sujet une démarche 
diplomatique de courtoisie.

D’autre part, il est vraisemblable que lorsque le Gouvernement de l’U.R.S.S. aura à prendre une 
décision sur l’envoi d’un délégué à la Conférence, certains de ses membres suggéreront qu’on 
demande à cette occasion la reconnaissance du Gouvernement soviétique par la Suisse.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 8. Januar 19261 

43. Handelsvertrag mit Deutschland

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 5. Januar 1926

Am 11. dieses Monats wird die schweizerische Delegation zur Aufnahme der 
Handelsvertragsunterhandlungen mit Deutschland nach Berlin reisen und dort 
voraussichtlich bis Monatsende bleiben. Es wird selbstverständlich ausgeschlos
sen sein, in diesen drei Wochen die Verhandlungen auch nur annähernd zu einem 
Abschluss zu bringen2. Sie werden in den kommenden Monaten weitergeführt 
werden müssen und zwar wenn möglich in der Schweiz.

Mit bezug auf die der schweizerischen Delegation für diese erste Verhand
lungsetappe mitzugebenden Instruktionen unterbreitet das Volkswirtschaftsdepar
tement dem Bundesrate folgende Vorschläge:

1. Schweizerische Begehren betreffend Herabsetzung deutscher Zollansätze.

Durch Vermittlung des Vororts des Schweiz. Handels- und Industrie-Vereins 
einerseits und des Schweiz. Bauernsekretariates anderseits sind schon seit einiger 
Zeit die Wünsche und Begehren der schweizerischen Interessenten gesammelt

1. Abwesend: Schulthess.
2. Vgl. dazu Nr. 165.
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und gesichtet worden. Diese Begehren wurden hierauf von unsern Unterhändlern 
eingehend geprüft und nach verschiedenen Einschränkungen und Abstrichen in 
der dem Antrage beigelegten schweizerischen Begehrenliste zusammengefasst 
und durch Vermittlung unserer Gesandtschaft in Berlin der deutschen Delegation 
überreicht. Diese Begehren gehen allerdings sowohl hinsichtlich der Zahl der be
troffenen Positionen des deutschen Tarifs, als auch mit bezug auf das Ausmass 
der gewünschten Reduktionen ziemlich weit. Allein erfahrungsgemäss erhält man 
in solchen Verhandlungen, sehr oft schon in der ersten Lesung, von der Gegensei
te ganz unerwartete Konzessionen, weil ihr solche aus internen Gründen gelegen 
kommen oder für sie besondere Schwierigkeiten nicht vorliegen. Es wäre natür
lich nicht angebracht, durch zu weitgehende Reduktion der schweizerischen Be
gehrenliste die Möglichkeit solcher Zugeständnisse von vorneherein auszuschlies- 
sen. Dagegen wird es notwendig sein, diese schweizerischen Wünsche nach 
Kenntnisnahme der ersten deutschen Erklärungen sorgfältig zu revidieren und 
auf diejenigen Punkte zu beschränken, die wirklich wichtig sind und bei denen ein 
deutsches Entgegenkommen erwartet werden kann. Es ist selbstverständlich un
möglich, hier auf Einzelheiten einzutreten, und man kann sich mit der generellen 
Instruktion begnügen, die schweizerische Begehrenliste nach Möglichkeit durchzu
setzen.

2. Deutsche Begehren zu den schweizerischen Zollansätzen.

Die deutschen Wünsche sind der schweizerischen Gesandtschaft in Berlin 
übergeben worden. Sie gehen zum grossen Teil auf Bindung der Ansätze unseres 
heutigen Gebrauchstarifs, für zahlreiche Positionen werden aber auch Herabset
zungen verlangt. Anlässlich der Übergabe dieser Liste ist von deutscher Seite un
serer Gesandtschaft gegenüber besonders hervorgehoben worden, dass Deutsch
land nachdrücklich auf der Herabsetzung der Zölle unseres Gebrauchstarifs für 
eine Reihe von Positionen werde beharren müssen, bei denen unsere heutigen Zoll
ansätze entweder besonders hoch oder derart seien, dass der deutsche Export 
durch sie stark gehemmt würde. Diese Herabsetzungsbegehren beziehen sich ins
besondere auf viele Positionen aus dem Gebiete der Holzwaren und der Papierwa
ren, wo in der Tat unsere heute geltenden Zölle verhältnismässig hoch sind. Wenn 
sich die Schweiz schliesslich auch zu solchen Herabsetzungen wird entschliessen 
müssen, so ist doch aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen grosse Vor
sicht geboten, und es sollten unsere Unterhändler angewiesen werden, jedenfalls 
vorläufig nur ausnahmsweise und in bescheidenem Masse über Bindungen der ge
genwärtigen Ansätze hinauszugehen. Die Verhandlungen sind vielmehr schweize- 
rischerseits auf Grundlage des provisorischen Generaltarifs vom 5. November 
19253 zu führen. Dabei hat es immerhin nicht die Meinung, es sei bei den einzel
nen Zollpositionen auf Ansätzen, die zwischen denjenigen des provisorischen Ge
neraltarifs und denjenigen des gegenwärtigen Gebrauchstarifs liegen, herumzu
markten. Die allgemeine Richtlinie soll vielmehr dahin gehen, der Gegenseite zu

3 . Vgl. Nr. 112.
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erklären: entweder ermöglichen uns ausreichende deutsche Zugeständnisse den 
Abschluss eines Vertrages, dann wird die Schweiz von einer Inkraftsetzung des 
neuen Tarifs bei den Deutschland interessierenden Positionen Umgang nehmen, 
oder aber die deutschen Zugeständnisse sind ungenügend, und dann wird sich die 
Schweiz vollständige Handlungsfreiheit Vorbehalten. Die Vereinbarung von ver
traglichen Ansätzen, die über denjenigen des Gebrauchstarifs liegen, hätte keinen 
Sinn, da schweizerischerseits autonom eine Herabsetzung auf die heutigen Ansät
ze erfolgen müsste, wollte man nicht ohne Not den neuen Tarif ganz oder teilwei
se in Kraft setzen. Ein solches Verfahren wäre übrigens nur geeignet, den Ein
druck und die Wirksamkeit des «Kampftarifs» zu vermindern.

3. Schweizerische Begehren bezüglich des allgemeinen Teils des Vertrages.

Wenn sich auch, abgesehen vom Stickereiveredlungsverkehr, bezüglich der An
wendung der heute noch geltenden allgemeinen Bestimmungen des Handelsver
trages von 1906 in der Praxis schwere Übelstände oder besondere Schwierigkei
ten nicht gezeigt haben, so ist das Volkswirtschaftsdepartement doch mit den 
schweizerischen Unterhändlern zur Überzeugung gekommen, dass der in man
cher Beziehung veraltete und in einer ganzen Reihe von Dokumenten zerstreute 
Vertragstext revidiert und zusammengefasst werden sollte. Auch empfiehlt es sich, 
diese allgemeinen Bestimmungen mit denjenigen unserer neuen Verträge mit Ita
lien und Österreich nach Möglichkeit in Einklang zu bringen. Unsere Unterhänd
ler haben, von diesen Gesichtspunkten ausgehend, die dem Antrag beigelegten 
neuen Textvorschläge ausgearbeitet, die der deutschen Delegation in Berlin über
geben werden sollen. Materielle Neuerungen oder Änderungen enthalten diese 
Vorschläge nicht. Sie werden denn auch voraussichtlich, abgesehen von der Fra
ge des Veredlungsverkehrs, über die das Departement dem Bundesrate separat 
früher schon berichtet hat, kaum besondere Schwierigkeiten bereiten. Vorbehal
ten wurden noch die Vorschläge bezüglich der Regelung des Grenzverkehrs, da 
man vor Übergabe formulierter Vorschläge noch die Meinungsäusserungen der 
interessierten Grenzkantone abwarten möchte. Übrigens werden diese allgemei
nen Bestimmungen kaum schon in Berlin diskutiert werden können, da die deut
sche Regierung die schweizerischen Vorschläge zunächst nicht nur ihren ver
schiedenen Ministerien und Interessenten-Organisationen, sondern auch den be
teiligten Bundesländern wird unterbreiten müssen.

Endlich bringt das Volkswirtschaftsdepartement noch zur Kenntnis, dass Herr 
Prof. Dr. Laur infolge starker Inanspruchnahme durch seine Professur an den 
Verhandlungen in Berlin nicht teilnehmen kann, und schlägt deshalb vor, die In
struktionen an unsere Unterhändler noch dahin zu ergänzen, dass die Diskussion 
der landwirtschaftlichen Positionen der beidseitigen Zolltarife auf später zu ver
schieben sei.

Es ist nicht möglich und wäre auch kaum zweckmässig, heute der schweizeri
schen Delegation Instruktionen mitzugeben, die über die skizzierten allgemeinen 
Richtlinien hinausgehen würden. Die Verhandlungen in Berlin sollen zunächst die 
nötige allgemeine Abklärung bringen, und es wird der Bundesrat gestützt auf eine
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einlässliche Berichterstattung in einem spätem Zeitpunkt detailliertere Instruktio
nen festzulegen haben4.

Den Vorschlägen des Volkswirtschaftsdepartementes wird zugestimmt.

4. Vgl. Nr. 165 und Nr. 176.
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Der Direktor der Handelsabteilung des Volkswirtschaftsdepartementes,
W. Stucki, an den Vorsteher des Politischen Departementes, G. Motta

S  D. Bern, 8. Januar 1926

Mit Ihrem Schreiben vom 4. ds. M ts.1 geben Sie uns Kenntnis davon, dass 
Ihnen der Generalsekretär des Völkerbundes die Resolution des Völkerbundsra
tes vom 9 .Dezember 1925 betreffend die wirtschaftliche Lage Österreichs2 über
mittelt hat. Nach Ihren Mitteilungen hat der Generalsekretär insbesondere auf 
lit. c der erwähnten Resolution3 hingewiesen, in welcher die verschiedenen Staa
ten eingeladen werden, bei Regelung ihrer Handelsbeziehungen mit Österreich 
durch besonderes Entgegenkommen den Export österreichischer Waren fordern 
zu helfen.

Wie Sie zutreffend bemerken, hat der Unterzeichnete an den Beratungen des 
Wirtschaftskomitees über die österreichische Frage, welche Beratungen zu der er
wähnten Resolution des Rates führten, persönlich teilgenommen. Unmittelbar im 
Anschluss an diese Beratungen sind in Bern die Handelsvertragsverhandlungen 
zwischen Österreich und der Schweiz wieder aufgenommen und innert kurzer 
Frist erfolgreich zu Ende geführt worden. Wir möchten dabei besonders hervor
heben, dass sich die schweizerische Delegation in diesen Verhandlungen weitge
hend von den Genferberatungen und -resolutionen hat leiten lassen und durch 
entsprechend weitgehende Berücksichtigung der österreichischen Wünsche den 
Abschluss des Handelsvertrages4 ermöglicht hat. Gerade infolge der besonders 
schwierigen Lage Österreichs und zum Teil mit Rücksicht auf die Einladung des 
Völkerbundes hat die Schweiz nicht nur Österreich gegenüber auf die Anwen
dung der erhöhten Zollansätze des provisorischen Verhandlungstarifs vom 5. No
vember 1925 verzichtet, sondern sogar für wichtige österreichische Exportwaren

1. Nicht abgedruckt.
2. SdN, Journal Officiel, 1926, Nr. 2, S. 133.
3. A bsatz c) lautet: En outre, le Conseil invite les autres Etats à chercher, lors du renouvellement 
de leurs conventions commerciales avec l’Autriche, ou même par des adaptations plus proches de 
ces conventions, ou par d’autres voies, les moyens de parfaire, grâce à l’extension des débouchés 
de la production et du commerce autrichien, la restauration économique de l’Autriche.
4. Vgl. dazu Nr. 136.
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